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Kapitel 1

Einleitung

§ 1 Problemaufriss

Die Einreise von hunderttausenden Menschen im Rahmen der sogenannten
„Flüchtlingskrise“ im Jahr 2015 nach Deutschland hat auch den nationalen Ge-
setzgeber vor zahlreiche Herausforderungen gestellt. Allein im Jahr 2015 wurden in
Deutschland 476.510 Asylanträge gestellt, europaweit waren es 1.322.825.1 Die
Bundesregierungwurde damit nicht nurmit einem erheblichen finanziellenAufwand
konfrontiert, sondern auch mit Fragen der Unterbringung und Versorgung der
Asylbewerber.

Eine Randgruppe der Asylbewerber stellt Legislative und Exekutive vor eine
besondere Herausforderung: Unbegleitete, minderjährige Ausländer. Dies sind
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die ohne Begleitung von Eltern oder an-
deren sorgepflichtigen Erwachsenen nach Deutschland eingereist sind. Sie haben in
der Regel in ihren Heimatländern Terror erlebt, wurden von ihren Eltern und anderen
erwachsenen Bezugspersonen getrennt und haben eine gefährliche Reise nach Eu-
ropa hinter sich. Nach ihrer Ankunft in Europa werden sie mit einer ihnen fremden
Kultur konfrontiert, beherrschen die jeweilige Landesprache nicht und müssen sich
gleichzeitig allein zurechtfinden.

Der Staat hat gegenüber Minderjährigen, deren Kindeswohl nicht ausreichend
durch ihre Eltern gewährleistet werden kann, aufgrund von verfassungsrechtlichen
wie auch völkerrechtlichenVorgaben besondere Schutzpflichten.2Es stellt sich daher
die Frage, wie eine für unbegleitete minderjährige Ausländer angemessene Unter-
bringung und Versorgung ausgestaltet werden muss.

Volljährige Asylbewerber, die den Weg in die Bundesrepublik Deutschland ge-
schafft haben, stellen in der Regel einen Asylantrag gemäß § 13 AsylG und werden
anschließend nach § 22 AsylG in einer Erstaufnahmeeinrichtung bzw. Gemein-
schaftsunterkunft untergebracht, bis über ihr weiteres Schicksal entschieden worden
ist. Unbegleitete minderjährige Ausländer sind ohne den Schutz ihrer Eltern aber in

1 Europäische Kommission: Eurostat Datenbank, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/
show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en, zuletzt abgerufen am 01.10.2021.

2 Badura, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 6 GG (Stand: 92. EL 2020)
Rn. 95; Schmahl, in: Schmahl, Kinderrechtskonvention, 2. Aufl. 2017, Art. 3 KRK Rn. 3.
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besonderem Maße kulturellen Differenzen, gewaltsamen Übergriffen und der
schlichten räumlichen Enge in Erstaufnahmeeinrichtungen ausgesetzt.

Dieses Problem löst der Gesetzgeber, indem er unbegleitete minderjährige
Ausländer der Zuständigkeit der Jugendämter zuweist. Gemäß § 42 Abs. 1 Nr. 3
SGB VIII sind die Jugendämter berechtigt und verpflichtet, ausländische Kinder und
Jugendliche bis 18 Jahre in Obhut zu nehmen, wenn sie unbegleitet und ohne Per-
sonensorge- und Erziehungsberechtigte im Inland nach Deutschland einreisen.
Durch dieObhut der Jugendämter soll gewährleistet werden, dass dieminderjährigen
Ausländer die erforderliche Fürsorge erhalten.

Für die Jugendämter stellt sich allerdings regelmäßig die Frage, wer von den
einreisenden Ausländern tatsächlich minderjährig ist. Gerade bei Jugendlichen und
jungen Erwachsenen fällt es oft schwer, Volljährige und Minderjährige nach dem
äußerlichen Erscheinungsbild zu unterscheiden. Ausweispapiere sind dabei meist
nicht hilfreich, da in einigen Ländern des Nahen Ostens auf eine genaue Geburts-
urkunde kein Wert gelegt wird, sodass die Altersangaben in den Pässen fehlerhaft
sein können.3 Manche junge Asylbewerber führen außerdem keinen Pass bei sich,
weil sie ihn verloren haben, ihn bewusst entsorgen oder missbräuchlich fälschen.
Anreize hierzu ergeben sich insbesondere aus der besseren Behandlung von Min-
derjährigen in Deutschland. Neben einer vorteilhafteren Unterbringung durch das
Jugendamt profitieren minderjährige Asylsuchende auch von höheren Vorausset-
zungen bei der Abschiebung, einem erleichterten Familiennachzug sowie zuletzt von
den Besonderheiten des Jugendstrafrechts. Die Problematik wird dadurch verschärft,
dass gerade diese Altersgruppe am häufigsten nach Deutschland einreist. So waren
beispielsweise von den knapp 45.000 unbegleiteten, minderjährigen Ausländern, die
im Jahr 2016 von deutschen Jugendämtern in Obhut genommen worden waren,
ca. 93 % als 14- bis 17-Jährige registriert.4

Dabei stellen missbräuchliche Angaben über das eigene Alter keine zu ver-
nachlässigenden Einzelfälle dar. Die genaue Zahl missbräuchlicher Angaben in
Deutschland ist zwar nicht bekannt, da hierzu bislang keine Daten erhoben wurden.5

Auf Basis von Erhebungen in Dänemark und Österreich wird allerdings geschätzt,
dass etwa 30 % der sich als minderjährig vorstellenden Ausländer tatsächlich
volljährig sind.6 Laut einer unveröffentlichten Studie des Universitätsklinikums
Münster sollen sogar 40 % der nach Deutschland einreisenden Asylsuchenden sich
fälschlicherweise als minderjährig ausgeben haben. Ausgewertet wurden dazu 594
Altersgutachten aus den Jahren 2007 bis 2018. Das Ergebnis der Studie ist allerdings
dadurch zur relativieren, dass nur Altersgutachten zur Prüfung vorgelegt wurden, bei

3 OVG Münster, Beschl. v. 29.9.2014–12 B 923/14, BeckRS 2014, 57324.
4 Statistisches Bundesamt, DESTATIS, Pressemitteilung Nr. 290 v. 23.08.2017, https:

//www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2017/08/PD17_290_225.html, zuletzt abgeru-
fen am 01.10.2021.

5 BT-Drs. 19/14616 v. 30.10.2019, S. 1 f.
6 BT-Drs. 19/461 v. 17.01.2018, S. 2.
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denen bereits ein Anlass für Zweifel am Alter bestand.7 Gleichzeitig ist nicht be-
kannt, welche Methoden zur Altersfeststellung angewandt wurden, sodass die In-
halte der Studie mit Vorsicht zu genießen sind.

Die Bundesrepublik Deutschland ist von dieser Problematik im europäischen
Vergleich stärker betroffen, da diese zahlenmäßig das beliebteste Zielland in der
Europäischen Union darstellt. Im Jahr 2019 wurden 142.400 Asylsuchende in
Deutschland registriert, was 23,3 % aller Asylerstantragssteller in der Europäischen
Union entsprach.8 2.700 dieser Asylerstanträge wurden in Deutschland von unbe-
gleiteten Minderjährigen gestellt.9 Der Grund für diesen Beliebtheitsgrad dürfte in
erster Linie im deutschen Sozialsystem liegen, das – auch im europäischen Vergleich
– international einen guten Ruf genießt. Die Bundesrepublik Deutschland gilt als
vorbildlicher Wohlfahrtsstaat mit einer guten Sozialsicherung, insbesondere im
Bereich der Kranken- und Arbeitslosenversorgung.10 Dies sind auch für Asylsu-
chende wichtige Kriterien.

Die Verwaltung, insbesondere die Jugendämter, stehen damit vor der Frage, wie
sie die Anspruchsberechtigung von jungen Ausländern zur Inobhutnahme feststellen
können. Gerade bei der Altersgruppe der 14- bis 21-Jährigen ist es regelmäßig un-
möglich, allein vom äußeren Erscheinungsbild her eine klare Alterszuordnung zu
treffen. Bestünde allerdings die Verpflichtung, pauschal alle Zweifelsfälle aufzu-
nehmen, wären die Jugendämter personell und finanziell überlastet. Die Kosten für
die Inobhutnahme und die Hilfen zur Erziehung variieren nach Angaben der Bun-
desländer zwischen EUR 90,00 und EUR 205,00 für einen unbegleiteten, minder-
jährigen Ausländer pro Tag.11 Die jährlichen Kosten eines unbegleiteten Minder-
jährigen liegen damit zwischen EUR 32.850,00 und EUR 74.825,00. Legt man die
knapp 45.000 Inobhutnahmenvon unbegleiteten,minderjährigenAusländern im Jahr
2016 zugrunde, zeigt sich dasAusmaß der finanziellenBelastung besonders deutlich.
Zu berücksichtigen ist dabei aber auch, dass das Jahr 2016 eine Extremsituation
darstellte. Im Jahr 2019 wurden nur noch 8.647 unbegleitete, minderjährige Aus-
länder in Obhut genommen, wobei auch dies noch eine nicht zu unterschätzende

7 Welt (dpa), Artikel vom 17.09.2019, „40 Prozent der überprüften Flüchtlinge gaben
falsches Alter an“, https://www.welt.de/politik/deutschland/article200417362/Studie-von-
Rechtsmedizinern-40-Prozent-der-ueberprueften-Fluechtlinge-gaben-falsches-Alter-an.html,
zuletzt abgerufen am 01.10.2021.

8 Europäische Kommission: Eurostat Datenbank, https://ec.europa.eu/eurostat/news/
themes-in-the-spotlight/asylum2019, zuletzt abgerufen am 01.10.2021.

9 Statistisches Bundesamt, DESTATIS, Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Asylbe-
werber in Deutschland von 2009 bis 2020, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/581550/
umfrage/unbegleitete-minderjaehrige-asylbewerber-in-deutschland/, zuletzt abgerufen am
01.10.2021.

10 GIZ-Studie 2017/2018, „Deutschland in den Augen derWelt“, S. 79, https://www.giz.de/
de/downloads/Deutschland-in-den-Augen-der-Welt-GIZ-Erhebung-2017-2018.pdf, zuletzt ab-
gerufen am 01.10.2021.

11 Vgl. Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Sachstand v. 27.08.2018, WD 9–
3000–062/18, S. 9.
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